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Informationen zur ATEX-Richtlinie

TM15 DE Rev A, 2004

ABB weist auf die
kürzlich aktualisierten 
Normen hin.

Bei der Umsetzung der
Richtlinien ATEX 95 und
ATEX 137 verweist ABB
auf die  kürzlich ak tua li-
 sier ten IEC- oder EN-
Normen (siehe neben-
stehende Tabelle).

EN 60079-10       Klassifi kation der Gasbereiche
EN 50281-3          Klassifi kation der Staubbereiche
EN 60079-14         Installationsvorschriften
EN 60079-17         Inspektions- und Wartungs-
                         vorschriften für Gas
IEC 60079-19        Reparaturvorschriften
EN 50281-1-2       Installation und Wartungder 
                         DIP-Einrichtungen

EN50014              Allgemeine Anforderungen
EN50016              Zündschutzart “p”  
EN 50018             Zündschutzart “d” 
EN 50019             Zündschutzart “e” 
EN 50021             Zündschutzart “n” 
EN 50281-1-1       “DIP”-Schutz
EN 13463-1          Nichtelektrische Geräte

Die wichtigsten Normen für die Um set -
zung Arbeitsschutz-Richtlinie (ATEX137)

Produktrichtlinie (ATEX 95)

ATEX 137
Arbeitsschutzrichtlinie 1999/92/EC
Festlegung der Zonen und der in 

den Zonen zu verwendenden 
Gerätekategorien

ATEX 95
Produktrichtlinie 94/9/EC

Festlegung der Anforderungen 
an die in den einzelnen Kategorien 

eingesetzten Geräte

Hersteller
Mindestanforderungen für die

Sicherheit und den
Gesundheitsschutz von 

Mitarbeitern

Benutzer
Mindestanforderungen

Gesamtverantwortungsbereich

Neue Verantwortungsbereiche
Die ATEX-Richtlinie harmonisiert die Si cher heit
s vor schrif ten im Hinblick auf die Prinzipien des 
freien Han dels der Eu ro päi schen Ge mein schaft. 
Die Verantwortung wird jetzt zwischen den 
Her stel lern und den Benutzern aufgeteilt. Die 
Hersteller müs sen die “Es sen ti al Health und 
Safety Re qui re ments” (Min dest an for de run gen 
für die Sicherheit und den Ge sund heits schutz 
von Mit ar bei tern) der Pro dukt richt li nie 94/9/
EG oder ATEX 95 erfüllen, und die Benutzer 
müssen eine um fang rei che Gefahren-ana ly se 
ihrer “Arbeitsstätten” und “Ar beits ge rä te”  
durch füh ren, um die in der Ar beits schutz ric
ht li nie 99/92/EG, oder ATEX 137 genannten 
“Min dest an for de run gen” zu erfüllen.

Neue Zertifi zierung und 
Dokumentation
Hersteller werden einem neuen 
Zertifi zierungsverfahren un ter wor fen, die auch 
ein QS-Dokument für das “Pro dukt” und die 
“Pro duk ti on” als Voraussetzung für die CE-
Kenn zeich nung der Arbeitsgeräte be inhal tet.
Die Benutzer müssen alle Anweisungen zur 
In stal la ti on, Inspektion, dem Betrieb, der 
Wartung und Re pa ra tur ihrer Arbeitsgeräte und 
Arbeitsstätten schrift lich in einem Buch, dem 
“Explosionschutzdokument” zusammenfassen. 

Durchführung
Die ATEX-Richtlinie gilt ab dem 1. Juli 2003 
und tritt in allen Mitgliedsstaaten mit der Ver-
öffentlichung der entsprechenden nationalen 
Vorschriften in Kraft.
Ab diesem Zeitpunkt legt Artikel 9 der Richtlinie 
137 fest, wie alte und neue “Arbeitsgeräte” und 
“Arbeitsstätten” ab dem 1. Juli 2003 die 
“Mindestanforderungen” er fül len müssen.
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Neudefi nition der Zonen 
und Kategorien
Die von der Arbeitsschutzrichtlinie (ATEX 137)
geforderte Gefahrenanalyse führt zu einer Neu-
 de fi  ni ti on der Zonen, besonders im Hinblick 
auf Staub, und führt die Defi nition der ent-
sprechenden Ge rä te ka te go rie ein.

Neue Vorgehensweisen
Die in den Normen beschriebenen Anforder-
ungen für Installation, Wartung oder Reparatur 
sind von der Gerätekategorie abhängig und 
nicht von der Zone, in der die Geräte installiert 
sind.

www.abb.com/motors&drives
http://online.abb.com/motors&drives
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Neue Verantwortung für Dritte 
und Werkstätten
In der Vergangenheit traten die Leistungser-
bringer als Fach leu te in eigener Sache auf, 
besonders, wenn sie von den örtlichen Behör-
den zertifi ziert waren.
Die Verantwortung für die Sicherheit wurde mit 
den Benutzern geteilt.
Ab dem 1. Juli 2003 müssen Dritte mit Geräten 
arbeiten, die entweder der Ver ant wor tung  des 
Benutzers ent spre chend ATEX 137 oder des 
Her stel lers ent spre chend ATEX 95 unterliegen.

Der Hersteller muss dem Benutzer alle not-
 wen di gen Dokumente und Anweisungen 
(gemäß ATEX 95) zur Verfügung stellen, und 
der Benutzer muss diese beachten, falls er 
nicht seine eigenen An wei sun gen, die die in 
ATEX 137 festgelegten “Min dest an for de run gen” 
erfüllen, verwenden kann.
Diese Dokumentation und Anweisungen  
müssen als Teil der Gefahrenanalyse im
“Ex plo si ons schutz do ku ment” enthalten sein.

Mindestanforderungen 
Ab dem 1. Juli 2003 gelten die “Mindestanforder-
ungen” für alte und neue Arbeitsgeräte, diese
sind in Teil A von Anhang II der Arbeitsschutz-
richtlinie (ATEX 137) defi niert und umfassen:

• Schulungsprogramme

• Schriftliche Anweisungen

• Dazugehörende, angeschlossene Geräte

• Explosionsschutzmaßnahmen

• Prüfung vor der Inbetriebnahme

• Wartung

Neue Zuständigkeiten für Dritte und 
Werkstätten

ATEX 95
Produktrichtlinie 94/9/EC 

Produktanforderungen

ATEX 137
Arbeitsschutz-

richtlinie 1999/92/EC

Zonen
Gefahrenanalyse

 Mindestanforderungen 
für die Sicherheit und 

den Gesundheitsschutz 
von Mitarbeitern

Weitere Informationen zu den ATEX-Richtlinien fi nden Sie auf unseren Internetseiten unter 
www.ABB.de/motors&drives ! Niederspannungsmotoren ! Motoren für 

explosionsgefährdete Bereiche.

Zone 0/20
Zone 1/21
Zone 2/22

Kategorie 2
Kategorie 3

Kategorie 1

 
Max Lamb GmbH & Co. KG 

Am Bauhof 
97076 Würzburg 

Tel. 0931 / 2794 – 0 
Fax. 0931 / 274557 
email: ant@lamb.de 


